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8 4 NOo. ROG 1976 Verfahren

NO. ROG 1976 - NO. Raumordnungsgesetz 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Bei Aufstellung eines Uberdrtlichen Raumordnungsprogrammes ist eine strategische Umweltprifung
durchzufiihren. Dies gilt auch fiir Anderungen,

- die einen Rahmen fiir kinftige Projekte gemal den Anhangen | und Il der Richtlinie 85/337/EWG setzen,
oder

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet erwarten lassen.

(2) Bei sonstigen Anderungen eines Uberdrtlichen Raumordnungsprogrammes hat die Landesregierung zunichst zu
prifen, ob aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umweltprtfung erforderlich
ist. Bei dieser Prufung sind folgende Kriterien zu berucksichtigen:

1. Merkmale des Raumordnungsprogrammes, insbesondere in Bezug auf

- das Ausmal}, in dem es fur Projekte und andere Tatigkeiten in Bezug auf Standort, Art, GréRe und
Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt

- das Ausmal, in dem es andere Plane und Programme - einschlieBlich solcher in einer Planungs- oder
Programmhierarchie - beeinflusst

- seine Bedeutung fur die Einbeziehung der Umwelterwagungen, insbesondere im Hinblick auf die Férderung der
nachhaltigen Entwicklung

- relevante Umweltprobleme

- seine Bedeutung fur die Durchfihrung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft (z. B. Plane und Programme
betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewasserschutz).

2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf

die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Haufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen

den kumulativen Charakter der Auswirkungen

den grenziberschreitenden Charakter der Auswirkungen

die Risken fur die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei Unfallen)
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- den Umfang und die raumliche Ausdehnung der Auswirkungen (GrolRe des Gebietes, Anzahl der betroffenen
Personen)

- die Bedeutung und die Sensibilitdt des voraussichtlich betroffenen Gebietes hinsichtlich besonderer naturlicher
Merkmale, des kulturellen Erbes, der Uberschreitung von Normen und Grenzwerten zur Umweltqualitdt und der
Intensitat der Bodennutzung

- die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, gemeinschaftlich oder international
geschitzt ist.

(3) Ob eine strategische Umweltprifung durchzufihren ist und die Begrindung dazu sind der Umweltbehoérde
vorzulegen und diese ist zu ersuchen, innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben. Danach sind das
Ergebnis und die Begrindung von der Landesregierung im Internet zu verdffentlichen.

(4) Ist eine strategische Umweltprufung erforderlich, so ist der Untersuchungsrahmen (Inhalt, Umfang,
Detaillierungsgrad und Prifmethoden) von der Landesregierung festzulegen. Dabei ist die Umweltbehdrde zu
ersuchen, innerhalb von vier Wochen eine Stellungnahme abzugeben.

(5) Im Rahmen der strategischen Umweltprufung sind Planungsvarianten fir die in den Uberortlichen
Raumordnungsprogrammen beabsichtigen MaRnahmen zu entwickeln und zu bewerten.

(6) Die durchgefiihrten Untersuchungen sind im Umweltbericht zu dokumentieren und zu erlautern und haben

folgende Informationen zu enthalten:

1. eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Raumordnungsprogrammes sowie der Beziehung
zu anderen relevanten Planen und Programmen;

2. die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes und dessen voraussichtliche Entwicklung bei
Nichtdurchfiihrung des Raumordnungsprogrammes;

3. die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden;

4. samtliche fur das Raumordnungsprogramm relevanten Umweltprobleme unter besonderer BerUcksichtigung
sensibler Gebiete (wie z. B. Europaschutzgebiete);

5. die fur das Raumordnungsprogramm relevanten, rechtsverbindlich zu bertcksichtigenden Ziele des
Umweltschutzes und die Art, wie diese Ziele und alle Umwelterwagungen bertcksichtigt wurden;

6. eine nahere Darstellung der voraussichtlichen erheblichen (einschlieBlich sekundarer, kumulativer,
synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, standiger und vorubergehender, positiver und negativer)
Umweltauswirkungen auf Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevédlkerung, die Gesundheit des Menschen,
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschlieBlich der
architektonisch wertvollen Bauten und der archdologischen Schatze, die Landschaft und die Wechselbeziehung
zwischen den genannten Faktoren;

7. die Malnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder zum Ausgleich von erheblichen negativen

Umweltauswirkungen;
8. eine Kurzdarstellung der gepruften Varianten und eine Begriindung der getroffenen Variantenwahl;

9. eine Kurzdarstellung der Untersuchungsmethoden und eventuell aufgetretener Schwierigkeiten bei den
Erhebungen;

10. eine Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen;

11. eine allgemein verstandliche Zusammenfassung.

(7) Die Landesregierung hat den Entwurf eines Uberdrtlichen Raumordnungsprogrammes (einschlieBlich eines



gegebenenfalls erarbeiteten Umweltberichtes) im Internet sechs Wochen zu veréffentlichen. Dabei ist darauf
hinzuweisen, dass jedermann berechtigt ist, innerhalb dieser Frist eine schriftliche Stellungnahme beim Amt der NO
Landesregierung einzubringen. Der Entwurf ist zusatzlich folgenden Adressaten mit der Einladung zuzustellen,
innerhalb von sechs Wochen eine schriftliche Stellungnahme beim Amt der NO Landesregierung einzubringen:
Landtagsklubs, Umweltbehdrde, betroffene Gemeinden, Wirtschaftskammer Nieder&sterreich, Kammer fir Arbeiter
und Angestellte in Niederdsterreich, Niederdsterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, Kammer fir Arbeiter und
Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in Niederdsterreich, Arztekammer flr Niederdsterreich,
Interessenvertretungen fir die Gemeinden im Sinne des § 119 der NO Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000,
Katholische Kirche, Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses, Militirkommando
Niederosterreich, Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten fir Wien, Niederdsterreich und Burgenland,
Arbeitsmarktservice Landesgeschéftsstelle Niederdsterreich, die fur die Energieversorgung Niederdsterreichs
zustandigen Unternehmungen, Bundesamt fir Eich- und Vermessungswesen, Verband land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe Niederdsterreichs. Ist eine strategische Umweltprifung durchgefihrt worden, so ist der Umweltbehdrde und
den betroffenen Gemeinden zusatzlich der Umweltbericht zu Gbermitteln. Die Gemeinden haben die Ubermittelten
Unterlagen zwei Wochen im Gemeindeamt (Magistrat) zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und dies o6ffentlich
kundzumachen. Dabei ist ausdriicklich auf die Méglichkeit hinzuweisen, beim Amt der NO Landesregierung eine
schriftliche Stellungnahme einzubringen.

(8) Sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, welche andere Bundeslander betreffen, so sind diese zu
verstandigen; dabei sind der Entwurf und der Umweltbericht zu Gbermitteln. Die zustandigen Landesregierungen sind
einzuladen, innerhalb von sechs Wochen Stellungnahmen abzugeben.

(9) Wenn die Verwirklichung des Raumordnungsprogrammes voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen auf die
Umwelt eines angrenzenden Mitgliedstaates der Europaischen Union haben wird oder ein Mitgliedstaat aus diesem
Grund dies beantragt, so sind der Entwurf und der Umweltbericht zu diesem zu Gbermitteln. Werden daraufhin nicht
innerhalb einer Frist von drei Monaten Konsultationen beantragt, so ist das Verfahren fortzusetzen. Andernfalls sind
Konsultationen zu fihren, bei denen der Zeitrahmen gemeinsam festzulegen ist, innerhalb dessen Uber die
voraussichtlich  grenziberschreitenden Auswirkungen des Raumordnungsprogrammes und die geplanten
MalRinahmen zur Verminderung oder Vermeidung solcher Auswirkungen Einigung erzielt werden soll.

(10) Bei der Entscheidungsfindung zum Raumordnungsprogramm sind rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sowie
im Falle einer erfolgten strategischen Umweltprifung der Umweltbericht in Erwagung zu ziehen.

(11)  Wurde eine strategische Umweltprifung durchgefihrt, ist zusatzlich zur Kundmachung des
Raumordnungsprogrammes die Entscheidung im Internet zu erldutern. Dabei sind die vorgesehenen
UberwachungsmaRnahmen anzufiihren. Weiters sind diese der Umweltbehérde sowie den allenfalls konsultierten
Mitgliedsstaaten bzw. Bundeslandern mitzuteilen.

(12) Die Landesregierung hat die Auswirkungen von Uberdrtlichen Raumordnungsprogrammen auf die Umwelt und
die Raumstruktur zu beobachten, um allenfalls friihzeitig auf unvorhergesehene negative Entwicklungen reagieren zu
kdnnen

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.01.2015

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 4 Nö. ROG 1976 Verfahren
	Nö. ROG 1976 - Nö. Raumordnungsgesetz 1976


